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Text 

ARTIKEL 8 
 

(1) Die Europäische Kommission wird aufgefordert, den Vertragsparteien zu gegebener Zeit einen Bericht über 
die Bestimmungen vorzulegen, die jede von ihnen gemäß Artikel 3 Absatz 2 erlassen hat. Gelangt die 
Europäische Kommission, nachdem sie der betreffenden Vertragspartei Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
hat, in ihrem Bericht zu dem Schluss, dass diese Vertragspartei Artikel 3 Absatz 2 nicht nachgekommen ist, wird 
der Gerichtshof der Europäischen Union von einer oder mehreren Vertragsparteien mit der Angelegenheit 
befasst werden. Ist eine Vertragspartei unabhängig vom Bericht der Kommission der Auffassung, dass eine 
andere Vertragspartei Artikel 3 Absatz 2 nicht nachgekommen ist, so kann sie den Gerichtshof mit der 
Angelegenheit befassen. In beiden Fällen ist das Urteil des Gerichtshofs für die Verfahrensbeteiligten 
verbindlich, und diese müssen innerhalb einer vom Gerichtshof festgelegten Frist die erforderlichen Maßnahmen 
treffen, um dem Urteil nachzukommen. 
 

(2) Ist eine Vertragspartei nach eigener Einschätzung oder aufgrund der Bewertung der Europä-ischen 
Kommission der Auffassung, dass eine andere Vertragspartei nicht die in Absatz 1 genann-ten erforderlichen 
Maßnahmen getroffen hat, um dem Urteil des Gerichtshofs nachzukommen, so kann sie den Gerichtshof mit der 
Sache befassen und die Verhängung finanzieller Sanktionen gemäß den von der Europäischen Kommission im 
Rahmen von Artikel 260 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegten Kriterien 
verlangen. Stellt der Gerichtshof fest, dass die betreffende Vertragspartei seinem Urteil nicht nachgekommen ist, 
so kann er gegen diese Vertragspartei einen Pauschalbetrag oder ein Zwangsgeld verhängen, der/das den 
Umständen angemessen ist und nicht über 0,1 % ihres Bruttoinlandsprodukts hinausgeht. Die gegen eine 
Vertragspartei, deren Währung der Euro ist, verhängten Beträge sind an den Europäischen 
Stabilitätsmechanismus zu entrichten. Anderenfalls werden die Zahlungen an den Gesamthaushalts-plan der 
Europäischen Union entrichtet.  
 

(3) Dieser Artikel stellt einen Schiedsvertrag zwischen den Vertragsparteien im Sinne des Artikels 273 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union dar. 


